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Fragebogen zur Anpassung des Richtplans: 
Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung 
(Vernehmlassung / Öffentliche Mitwirkung)

Abgabetermin: 15. Januar 2010

Ihre Ansicht zum Richtplan-Entwurf «Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung» interessiert uns. Sie werden eingeladen, uns Ihre Stellungnahmen und Vorschläge 
zum gesamten Entwurf zu unterbreiten und namentlich die Fragen auf den folgenden Seiten 
zu beantworten. 
  
Der Fragebogen und die entsprechenden Unterlagen stehen Ihnen auch auf dem Internet zur Verfügung: 
www.ag.ch/raumentwicklung (klicken Sie auf Aktuell, Mitwirkung). 
  
Von dort können Sie die Dokumente ausdrucken oder den Fragebogen elektronisch bearbeiten. 
  
Hier ein paar Tipps für die elektronische Bearbeitung:  

Bei den anzukreuzenden Textmarken genügt es, wenn Sie mit der linken Maustaste das gewünschte Antwortfeld 
anklicken. Sie können den Fragebogen im Entwurf auf Ihrem Computer zwischenspeichern. Für Korrekturen klicken 
Sie nochmals auf das gewünschte Antwortfeld. Elektronisch einsenden können Sie den Fragebogen mit dem blauen 
Knopf auf der letzten Seite oder per E-Mail (raumentwicklung@ag.ch) .
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Name: 

Zugehörigkeit: (bitte Zutreffendes markieren)

Kantonale Instanz
Gemeinde
Behördenvereinigung
Politische Partei
Planungsverband
Verkehrsverband

Umweltverband
Wirtschaftsverband
Berufsverband
Einzelperson
Transportunternehmen
andere

Strasse:

PLZ: Ort:

Tel. Nr. (bei Rückfragen)

E-Mail-Adresse (optional)

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen möglichst elektronisch (Einsenden mit dem 
blauen Knopf auf der letzten Seite) oder per E-Mail (raumentwicklung@ag.ch) oder auf dem 
Postweg (Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung, Vermerk 
Richtplan-Umsetzung Agglomerationsprogramme, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau) zurück. 
Vielen Dank! 
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TEIL SIEDLUNG

R1.1 Raumkonzept Aargau

Frage 1:     Sind Sie damit einverstanden, dass das vom Grossen Rat 2006 im Pla-
nungsbericht raumentwicklungAARGAU verabschiedete Raumkonzept 
Aargau mit geringfügigen Änderungen festgesetzt wird?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

R1.2 Agglomerationspolitik und Politik für den ländlichen Raum

Frage 2:     Sind Sie damit einverstanden, dass ergänzend zur Politik des ländlichen 
Raums auch die Agglomerationspolitik im Grundsatz verankert wird?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

S1.2 Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) von kantonaler und regionaler       
Bedeutung sowie Bahnhofsgebiete

Frage 3:     Mit der Festlegung von wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) 
und ihren Vorrangnutzungen werden die Voraussetzungen für eine aktive, der 
Standorteignung angepasste Entwicklung geschaffen. Sind Sie mit der Wahl 
der Standorte und den vorgeschlagenen Vorrangnutzungen der auf Ihrem 
Gebiet gelegenen Standorte einverstanden? 

 

Ihre Antwort
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Bemerkungen:
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S4.3 Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und mittelgrosse 
Verkaufsnutzungen

Frage 4:     Die Planungsvorgaben für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und 
mittelgrosse Verkaufsnutzungen ermöglichen die Abstimmung mit den 
Verkehrskapazitäten sowie im Speziellen einen verbesserten Bestand der 
Grundversorgung innerhalb der Ortszentren. 
Sind Sie damit einverstanden, dass das notwendige Richtplan- und 
Nutzungsplan-Verfahren nach Lage, Art und Grösse der Standorte für 
Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und mittelgrossen 
Verkaufsnutzungen abhängig gemacht wird? 
 

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

L4.3 Pärke

Frage 5:     Die im Raumkonzept und in den Agglomerationsprogrammen aufgeführten 
Agglomerationspärke und gleichzeitig auch die neuen Pärke gemäss dem 
revidierten Natur- und Heimatschutzgesetz werden neu in den Richtplan 
aufgenommen. Sind Sie damit einverstanden? 

 

Ihre Antwort
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Bemerkungen:
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TEIL VERKEHR

V Verkehr

Frage 6:     Sind Sie mit dem vorliegenden Entwurf des Richtplankapitels "V Verkehr" 
(V1 bis V6) einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

V1.1 Grundlagen und Grundsätze der Gesamtverkehrsplanung

Frage 7:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den Aspekten der zeitgenössi-
schen Verkehrsplanung einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

V2 Strassen

Frage 8:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen neuen Eintragungen 
in die Vororientierung im Kapitel Nationalstrassen einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

Frage 9:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen neuen Eintragungen 
zu den Kantonsstrassen einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

V3 öffentlicher Verkehr (öV)

Frage 10:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen Eintragungen zum 
Personenfernverkehr einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

Frage 11:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den Zielen sowie den übrigen 
neuen Eintragungen in die Vororientierung im Kapitel Regionalzugsverkehr 
einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

Frage 12:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und Zielen für das Angebot im Bus-
verkehr einverstanden?

Ihre Antwort

  J
a

  e
he

r j
a

  e
he

r n
ei

n

  n
ei

n

  k
ei

ne
  

  A
us

sa
ug

e 
/  

  n
ic

ht
 b

e-
 

  t
ro

ffe
n

Bemerkungen:

V4 Langsamverkehr (Rad- und Fussverkehr, Wanderwege)

Frage 13:   Sind Sie mit dem Kapitel Langsamverkehr inkl. Planungsgrundsätze und Ziele 
einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

V5 kombinierte Mobilität

Frage 14:   Sind Sie mit dem Kapitel kombinierte Mobilität inkl. Planungsgrundsätze und 
Ziele einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:

V6 Güterverkehr

Frage 15:   Sind Sie mit dem Kapitel Güterverkehr inkl. Planungsgrundsätze und Ziele 
einverstanden?

Ihre Antwort
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Bemerkungen:
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Anträge und Kommentare zu weiteren Bestimmungen des Entwurfs

Kapitel und  
Seitenzahl

Antrag / Kommentar 
 

Begründung 
 

Ort/Datum Unterschrift:
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Fragebogen zur Anpassung des Richtplans:
Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung
(Vernehmlassung / Öffentliche Mitwirkung)
Abgabetermin: 15. Januar 2010
Ihre Ansicht zum Richtplan-Entwurf «Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung» interessiert uns. Sie werden eingeladen, uns Ihre Stellungnahmen und Vorschläge zum gesamten Entwurf zu unterbreiten und namentlich die Fragen auf den folgenden Seiten zu beantworten.
 
Der Fragebogen und die entsprechenden Unterlagen stehen Ihnen auch auf dem Internet zur Verfügung:www.ag.ch/raumentwicklung (klicken Sie auf Aktuell, Mitwirkung).
 
Von dort können Sie die Dokumente ausdrucken oder den Fragebogen elektronisch bearbeiten.
 
Hier ein paar Tipps für die elektronische Bearbeitung: 
Bei den anzukreuzenden Textmarken genügt es, wenn Sie mit der linken Maustaste das gewünschte Antwortfeld anklicken. Sie können den Fragebogen im Entwurf auf Ihrem Computer zwischenspeichern. Für Korrekturen klicken Sie nochmals auf das gewünschte Antwortfeld. Elektronisch einsenden können Sie den Fragebogen mit dem blauen Knopf auf der letzten Seite oder per E-Mail (raumentwicklung@ag.ch) .
Zugehörigkeit: (bitte Zutreffendes markieren)
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen möglichst elektronisch (Einsenden mit dem blauen Knopf auf der letzten Seite) oder per E-Mail (raumentwicklung@ag.ch) oder auf dem Postweg (Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung, Vermerk Richtplan-Umsetzung Agglomerationsprogramme, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau) zurück. Vielen Dank!
 
TEIL SIEDLUNG
R1.1 Raumkonzept Aargau
Frage 1:     Sind Sie damit einverstanden, dass das vom Grossen Rat 2006 im Pla-nungsbericht raumentwicklungAARGAU verabschiedete Raumkonzept Aargau mit geringfügigen Änderungen festgesetzt wird?
Ihre Antwort
Bemerkungen:
R1.2 Agglomerationspolitik und Politik für den ländlichen Raum
Frage 2:     Sind Sie damit einverstanden, dass ergänzend zur Politik des ländlichen Raums auch die Agglomerationspolitik im Grundsatz verankert wird?
Ihre Antwort
S1.2 Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) von kantonaler und regionaler               Bedeutung sowie Bahnhofsgebiete
Frage 3:     Mit der Festlegung von wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und ihren Vorrangnutzungen werden die Voraussetzungen für eine aktive, der Standorteignung angepasste Entwicklung geschaffen. Sind Sie mit der Wahl der Standorte und den vorgeschlagenen Vorrangnutzungen der auf Ihrem Gebiet gelegenen Standorte einverstanden?
 
Ihre Antwort
S4.3 Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und mittelgrosse Verkaufsnutzungen
Frage 4:     Die Planungsvorgaben für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und mittelgrosse Verkaufsnutzungen ermöglichen die Abstimmung mit den Verkehrskapazitäten sowie im Speziellen einen verbesserten Bestand der Grundversorgung innerhalb der Ortszentren.
Sind Sie damit einverstanden, dass das notwendige Richtplan- und Nutzungsplan-Verfahren nach Lage, Art und Grösse der Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und mittelgrossen Verkaufsnutzungen abhängig gemacht wird?
 
Ihre Antwort
L4.3 Pärke
Frage 5:     Die im Raumkonzept und in den Agglomerationsprogrammen aufgeführten Agglomerationspärke und gleichzeitig auch die neuen Pärke gemäss dem revidierten Natur- und Heimatschutzgesetz werden neu in den Richtplan aufgenommen. Sind Sie damit einverstanden?
 
Ihre Antwort
TEIL VERKEHR
V Verkehr
Frage 6:     Sind Sie mit dem vorliegenden Entwurf des Richtplankapitels "V Verkehr" (V1 bis V6) einverstanden?
Ihre Antwort
V1.1 Grundlagen und Grundsätze der Gesamtverkehrsplanung
Frage 7:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den Aspekten der zeitgenössi-schen Verkehrsplanung einverstanden?
Ihre Antwort
V2 Strassen
Frage 8:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen neuen Eintragungen in die Vororientierung im Kapitel Nationalstrassen einverstanden?
Ihre Antwort
Frage 9:     Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen neuen Eintragungen zu den Kantonsstrassen einverstanden?
Ihre Antwort
V3 öffentlicher Verkehr (öV)
Frage 10:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den übrigen Eintragungen zum Personenfernverkehr einverstanden?
Ihre Antwort
Frage 11:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und den Zielen sowie den übrigen neuen Eintragungen in die Vororientierung im Kapitel Regionalzugsverkehr einverstanden?
Ihre Antwort
Frage 12:   Sind Sie mit den Planungsgrundsätzen und Zielen für das Angebot im Bus-verkehr einverstanden?
Ihre Antwort
V4 Langsamverkehr (Rad- und Fussverkehr, Wanderwege)
Frage 13:   Sind Sie mit dem Kapitel Langsamverkehr inkl. Planungsgrundsätze und Ziele einverstanden?
Ihre Antwort
V5 kombinierte Mobilität
Frage 14:   Sind Sie mit dem Kapitel kombinierte Mobilität inkl. Planungsgrundsätze und Ziele einverstanden?
Ihre Antwort
V6 Güterverkehr
Frage 15:   Sind Sie mit dem Kapitel Güterverkehr inkl. Planungsgrundsätze und Ziele einverstanden?
Ihre Antwort
Anträge und Kommentare zu weiteren Bestimmungen des Entwurfs
Kapitel und 
Seitenzahl
Antrag / Kommentar
 
Begründung
 
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuellesBlatt: 
	Blattanzahl: 
	txtName: Aargauische Industrie- und Handelskammer, AIHK
	optKantonaleInstanz: 
	optGemeinde: 
	optBehördenvereinigung: 
	optPolitischePartei: 
	optPlanungsverband: 
	optVerkehrsverband: 
	optUmweltverband: 
	optWirtschaftsverband: 
	optBerufsverband: 
	optEinzelperson: 
	optTransportunternehmen: 
	optAndere: 
	txtStrasse: Entfelderstrasse 11, Postfach
	txtPlz: 5001
	txtOrt: Aarau
	txtTelefon: 062 837 18 01, Peter Lüscher, Geschäftsleiter
	txtMail: peter.luescher@aihk.ch
	opt1: 
	opt2: 
	opt3: 
	opt4: 
	opt5: 
	Bemerkung1: Wir sind mit den Vorschlägen einverstanden, soweit sie ausschliesslich das vom Grossen Rat 2006 verabschiedete Raumkonzept umsetzen. Aus Sicht der AIHK ist die im Rahmen der Gemeindereform vorgeschlagene Schaffung zweier grösserer Städte im Kanton Aargau sinnvoll. Insbesondere grosse Dienstleistungsunternehmen können so eher angezogen werden, weil sie städtische Gegenden als Unternehmenstandorte bevorzugen.Es darf aber nicht sein, dass wirtschaftliche Entwicklung künftig nur noch in ausgewählten Gebieten möglich ist. Auch im ländlichen Raum existieren Unternehmen, deren Existenz und Weiterentwicklung nicht durch raumplanerische Massnahmen behindert oder sogar gefährdet werden darf. Gegen die Bezeichnung von Standorten, die für bestimmte Nutzungen besonders geeignet sind, ist nichts einzuwenden, sofern sich der Staat (= Kanton und betroffene Gemeinden) darauf beschränkt, dort besonders günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen.
	Bemerkung2: 
	Bemerkung3: Die im  Dokument «raumentwicklungAARGAU» (vom Grossen Rat 2006 verabschiedet) vorgesehenen Entwicklungsschwerpunkte (ESP) sollen nun im Richtplan festgesetzt werden. Dagegen erheben wir keine grundsätzlichen Einwendungen (vgl. aber unsere Bemerkungen zu Frage 1). Wir sind allerdings erstaunt darüber, dass ein ESP (Aarau/Buchs, Rohrerstrasse Ost) festgesetzt werden soll, obwohl er für keine einzige der vier Vorrangnutzungen vorbehaltlos geeignet ist. Wir empfehlen die Überprüfung dieser Festsetzung.Die Bezeichnung von Vorrangnutzungen für die einzelnen ESP ist vertretbar, sofern dadurch optimale Nutzungsvoraussetzungen ermöglicht werden. Unklar bleibt für uns aufgrund der Unterlagen, was die konkreten Auswirkungen der Zuteilung der einzelnen ESP zu einer oder mehreren der vier Nutzungskategorien sein sollen. Ob die vorgesehenen Vorrangnutzungen im Einzelfall angemessen sind, können wir nicht beurteilen. Die Vorschriften für ESP dürfen aber nicht dergestalt sein, dass in diesen Gebieten die heute vorgesehene Nutzung (z.B. Reserve für spätere Betriebserweiterungen) für die Grundeigentümer eingeschränkt wird. Einen derartigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit lehnen wir ab. Wir wollen keine zentrale und umfassende Steuerung der Wirtschaft durch die Raumplanung.Die Verfügbarmachung grösserer zusammenhängender Flächen für grosse Ansiedlungsprojekte ist erstrebenswert. Im Rahmen der Nutzungsplanung können die betroffenen Gemeinden sicher ihren Teil dazu leisten. Sie können auch Grundeigentümer zur Zusammenarbeit motivieren. Weitergehende Massnahmen lehnen wir ab. Wir erachten es auch nicht als Aufgabe des Staates, entsprechende Flächen zu erwerben und im Hinblick auf künftige Interessenten zu halten. Es ist sicherzustellen, dass die ausserhalb von ESP angesiedelten Unternehmen die heute vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten an ihren bisherigen Standorten behalten und dass die Gemeinden im Rahmen der Nutzungsplanung auch weiterhin Flächen für produzierende und verarbeitende Nutzungen vorsehen können. Wirtschaft muss auch im ländlichen Raum weiterhin existieren können.
	Bemerkung4: 
	Bemerkung5: Im Grundsatz erheben wir keine Einwendungen; die Aufnahme von Pärken in den Richtplan erscheint uns sachgerecht. Nachdem noch keine Festsetzungen anstehen, sind keine Aussagen zu konkreten Vorhaben notwendig und zweckmässig. Zu klären wird bei grossflächigen Naturpärken sein, welche Auswirkungen eine derartige Festsetzung auf das Siedlungsgebiet der einbezogenen Gemeinden hat.
	Bemerkung6: Gesamtbeurteilung, vgl. aber unsere unten stehenden Bemerkungen zu V1 bis V6.
	Bemerkung7: Wir sind erstaunt über die Wortwahl. Was soll der Begriff «zeitgenössische Verkehrplanung» aussagen? Aus unserer Sicht geht es darum, eine nachfrageorientierte Verkehrsplanung zu betreiben. Dies soll auch im Titel so zum Ausdruck gebracht werden.Die Wirtschaft ist auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen. Hier besitzt der Kanton Aargau heute (noch?) einen gewichtigen Standortvorteil, den wir nicht preisgeben dürfen. Dafür sind insbesondere gute Strassen- und Schienenverbindungen notwendig. Kapazitätsengpässe, Staus usw. behindern die wirtschaftliche Entwicklung. Für die Bewältigung der bestehenden und künftigen Mobilitätsbedürfnisse sind deshalb neben Massnahmen des Verkehrsmanagements auch gezielte Ausbauten von Strasse und Schiene notwendig. Bei der Durchsicht der Vorlage kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, der ÖV werde diesbezüglich gegenüber dem MIV gezielt bevorteilt (z.B. in V1 Ziff. 1.4 Bst. b und e). Das lehnen wir ab. Wo notwendig, sind auch Ausbauvorhaben für die Strasse zu realisieren.
	Bemerkung8: 
	Bemerkung9: Es werden sich nicht alle Kapazitätsprobleme ausschliesslich mit Massnahmen des Verkehrsmanagements lösen lassen. Im Bedarfsfall sind auch Ausbauten des Kantonsstrassennetzes in die Wege zu leiten (vgl. unsere Bemerkungen zu Frage 7).Es ist separat zu klären, welche der im Kapitel V 2.2 Kantonsstrassen genannten Massnahmen, wie Aufwertung der Gestaltung von Ortsdurchfahrten oder Verbesserungen des Verkehrsablaufs für MIV, ÖV und LV, aus der Strassenkasse bezahlt werden sollen. Es darf nicht sein, dass notwendige Strassenausbauten wegen anderweitiger Verwendung dieser Mittel nicht finanzierbar sind.
	Bemerkung10: Wir unterstützen den nachfragegerechten Ausbau des ÖV. Dabei ist den finanziellen Möglichkeiten des Kantons sowie der verursachergerechten Finanzierung Rechnung zu tragen. Nötigenfalls sind Wege für eine angemessene Mitfinanzierung von Vorhaben durch die Nutzer zu suchen.
	Bemerkung11: Wir unterstützen den nachfragegerechten Ausbau des ÖV. Wir gehen davon aus, dass Bedarfs-/Nachfrageabklärungen periodisch gemacht werden. Bei Ausbauvorhaben ist den finanziellen Möglichkeiten des Kantons sowie der verursachergerechten Finanzierung Rechnung zu tragen. Nötigenfalls sind Wege für eine angemessene Mitfinanzierung von Vorhaben durch die Nutzer zu suchen.
	Bemerkung12: Wir unterstützen den nachfragegerechten Ausbau des ÖV. Dabei ist den finanziellen Möglichkeiten des Kantons sowie der verursachergerechten Finanzierung Rechnung zu tragen. Nötigenfalls sind Wege für eine angemessene Mitfinanzierung von Vorhaben durch die Nutzer zu suchen. Ob die heutigen Bus-Angebote tatsächlich der Nachfrage entsprechen, können wir nicht beurteilen. Wir gehen aber davon aus, dass entsprechende Abklärungen nicht nur vor der Eröffnung neuer Kurse, sondern periodisch auch bei bestehenden Kursen gemacht werden.
	Bemerkung13: Wenn der Langsamverkehr eine grössere Bedeutung im Alltagsverkehr (v.a. für Arbeits- und Schulweg) erlangen soll, ist den daraus resultierenden Bedürfnissen insbesondere bei der Planung und Realisierung von Radwegen Rechnung zu tragen.
	Bemerkung14: 
	Bemerkung15: Wir unterstützen die Planungsgrundsätze zum Güterverkehr. Im Kapitel V 6.1 Güterverkehr auf Schiene und Strasse, Ziff. 1.1 wird zu recht festgehalten, der Güterverkehr dürfe den Regionalzugsverkehr nicht verdrängen. Wir legen Wert auf die Feststellung, dass auch das Umgekehrte nicht eintreten darf. Der Güterverkehr auf der Schiene darf ebenfalls nicht an den Rand gedrängt werden. Unsere Betriebe sind auf den schnellen und zeitgerechten Transport von Gütern auf der Schiene angewiesen. Nachfragegerechte Ausbauten im ÖV sind auch aus dieser Sicht notwendig (vgl. unsere Ausführungen zum Personenverkehr).Wir unterstützen die in den Erläuterungen erwähnte Forderung des Kantons an den Bund, die Trassenpreise für «lautes» bzw. «leises» Rollmaterial stärker zu differenzieren, um so eine Lärmminderung zu erreichen.
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